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Stadt Vetschau/Spreewald
Beschlussvorlage
öffentlich

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
FB:
Verfasser:

BV-StVV-258-22
4.0-swars
24.03.2022
Fachbereich Bau
Antje Swars

Beratungsfolge

Ortsbeirat des Ortsteiles Suschow

24.03.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Raddusch

07.04.2022 Hauptausschuss

11.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Repten

11.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Stradow

11.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Missen

12.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Naundorf

12.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Ogrosen

12.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Laasow

13.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Göritz

14.04.2022 Ortsbeirat des Ortsteiles Koßwig

27.04.2022 Stadtverordnetenversammlung

Vetschau/Spreewald

Anw. Dafür Dag. Enth.

Betreff

Beteiligung der Stadt Vetschau/Spreewald an der Durchführung eines kommunalen
Modellvorhabens gemäß Richtlinie zur Förderung von kommunlaen Modellvorhaben zur
Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa)

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass sich die Stadt Vetschau/Spreewald mit den
Ortsteilen an dem kommunalen Modellvorhaben gemäß Richtlinie zur Förderung von
kommunalen Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in
Strukturwandelregionen (KoMoNa) vom 28.10.2020 mit einem Zuschuss von maximal 10.000
Euro beteiligt, unter der Voraussetzung, dass die Spreeakademie als Projektträger fungiert und
diese Kosten ebenfalls gefördert werden.

Dafür wird die Haushaltssperre auf dem Produktkonto Friedhof 55301-543106 in Höhe von
10.000 Euro zweckgebunden aufgehoben.

Beschlussbegründung:

Mit der Förderung von kommunalen Modellvorhaben nach dieser Richtlinie unterstützt das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) Kommunen und
andere Akteure in Strukturwandelregionen bei der Verwirklichung ökologischer
Nachhaltigkeitsziele und dem Einstieg in einen langfristig umweltverträglichen Entwicklungspfad
im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie (DNS).
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Ein ökologisch nachhaltiger Strukturwandel kann insbesondere dann gelingen, wenn die Ideen
und der Gestaltungswille aus den Regionen selbst kommen. Ziel ist es daher, Akteure bei der
Durchsetzung von mehr Nachhaltigkeit vor Ort zu unterstützen.

In einem ersten Arbeitstreffen wurden durch die Ortsvorsteher Maßnahmen ihres Ortsteiles
aufgelistet. Diese Projektvorschläge sind durch den Projektträger bis zum 15. Mai 2022 beim
BMU einzureichen. Bei positivem Ergebnis ist der Förderantrag abzugeben.

Als Projektträger könnte die Spreeakademie, vertreten durch Herrn Sebastian Zoepp, fungieren
und ihre Kosten selbst über diese Richtlinie akquirieren.

Bei einer Bagatellgrenze von 50.000 Euro und einer 80 %-igen Förderung, heißt das einen
Eigenanteil von 10.000 Euro abzusichern.

Dieser könnte bei Aufhebung der Haushaltssperre für diesen Betrag aus dem Produktkonto
Friedhof 55301-543106 erbracht werden. Dort sind für alle 10 Ortsteile Mittel zur
Friedhofsgestaltung geplant (je Ortsteil 7.100 Euro).

Somit könnten je Ortsteil 1.000 Euro zweckgebunden sichergestellt werden.

Die Auszahlung soll auf Nachweis der Gesamtkosten an die Spreeakademie erfolgen.

In der Beratung des gemeinsamen Wirtschafts- und Tourismusausschuss am 23.03.2022 wurde
das Projekt positiv votiert. Es wird empfohlen die finanzielle Unterstützung bereitzustellen. Die
Willensbekundung war einstimmig.
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Finanzielle Auswirkungen:

☐ NEIN

X JA

Betrag in €: 10.000 Euro

Produkt:

Ergebniskonto:

Finanzkonto:

Maßnahme:

Folgekosten bei

Investitionen ab 50.000 €:

X Mittel sind im Haushalt geplant Betrag in €:

☐ Mittel werden bereitgestellt Betrag in €:

 Im Rahmen des Budgets ☐

 Als über- oder außerplanmäßige Haushaltsausgabe ☐

Deckung: ☐ Mehrertrag /-Einzahlung

☐ Minderaufwand /-Auszahlung

 Im Rahmen eines Haushaltsnachtrages ☐

 In der folgenden Haushaltsplanung ☐

Anmerkung zu den finanziellen Auswirkungen Fachbereich Finanzen:

Es ist zu beschließen, die Haushaltssperre auf dem Produktkonto 55301-543106 mit einem
Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro aufzuheben und die Mittel sind je nach tatsächlicher
Verwendung, den entsprechenden Produkten und Sachkonten zuzuordnen. Bei Zuordnung zu
einem anderen Budget als dem Budget 6 (aktueller Haushaltsansatz), ist eine entsprechende
Haushaltsfortschreibung erforderlich.

Mitarbeiter Sachbearbeiter Fachbereichsleiter Bürgermeister


